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tät, der territorialen Integrität und Unantastbarkeit der 
Staatsgrenzen, der Nichteinmischung in die inneren Angele
genheiten, der Gleichberechtigung sowie des gegenseitigen 
Vorteils und der Prinzipien der friedlichen Koexistenz.

A r t i k e l  7
Die Hohen Vertragschließenden Seiten betrachten die Un

verletzlichkeit der ^Staatsgrenzen, die sich nach dem zweiten 
Weltkrieg in Europa herausgebildet haben, einschließlich der 
Staatsgrenze zwischen der Deutschen Demokratischen Repu
blik und der Bundesrepublik Deutschland, als wichtige Vor
aussetzung für die Gewährleistung des Friedens und der 
Sicherheit in Europa. Sie unterstützen die Bemühungen, die 
auf die Festigung des Friedens und der Sicherheit in dieser 
Region gerichtet sind.

Beide Seiten unterstützen das Streben der Völker Südost
asiens nach Frieden, Sicherheit, nationaler Unabhängigkeit 
und Selbstbestimmung sowie gleichberechtigter und gegen
seitig vorteilhafter Zusammenarbeit zwischen den Ländern 
dieser Region.

A r t i k e l  8
Die Hohen Vertragschließenden Seiten werden in Über

einstimmung mit dem Vierseitigen Abkommen vom 3. Sep
tember 1971 ihre Verbindungen zu Westberlin ausgehend 
davon unterhalten und entwickeln, daß Westberlin kein Be
standteil dbr Bundesrepublik Deutschland ist und auch wei
terhin nicht von ihr regiert wird.

A r t i k e l  9
Die Hohen, Vertragschließenden Seiten werden sich gegen

seitig über Probleme der Beziehungen beider Staaten und 
beide Seiten interessierende internationale Fragen informie
ren und beraten. 7

A r t i k e l  10
Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation und tritt mit dem 

Austausch der Ratifikationsurkunden, der in nächster Zeit 
in Phnom Penh erfolgt, in Kraft.

A r t i k e l n
Dieser Vertrag wird für die Dauer von 25 Jahren abge

schlossen und automatisch um jeweils weitere zehn Jahre 
verlängert, wenn nicht eine der Hohen Vertragschließenden 
Seiten zwölf Monate vor Ablauf der Geltungsdauer schrift
lich den Wunsch äußert, ihn zu kündigen.

Ausgefertigt in Berlin am 18. März 1980 in zwei Originalen, 
jedes in deutscher und Khmer-Sprache, wobei beide Texte 
gleichermaßen gültig sind.

Für die Für die
Deutsche Demokratische Volksrepublik Kampuchea 

Republik
E. H o n e c k e r  Heng S o m r i n

Gesetz
über den Vertrag vom 31. Mai 1980 

über Freundschaft und Zusammenarbeit 
zwischenjier Deutschen Demokratischen Republik 

und der Republik Kuba

vom 3. Juli 1980

§ 1
Die Volkskammer bestätigt den am 31. Mai 1980 in Ha

vanna Unterzeichneten, nachstehend veröffentlichten Vertrag 
über Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der Deut
schen Demokratischen Republik und der Republik Kuba.

§ 2
Der Tag, an dem der Vertrag gemäß seinem Artikeln in 

Kraft tritt, ist im Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen 
Republik bekanntzugeben.

§3
Dieses Gesetz tritt, mit seiner Verkündung in Kraft.

Das verstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am dritten Juli neunzehnhundertachtzig 
beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den dritten Juli neunzehnhundertachtzig

_ Der Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

E. H o n e c k e r


